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650: Wenn die Seitenscheibe beim Ausbauen reißt, ist das ein verwirklichtes ganz normales Risiko (H/K)


MUSTERFORMULIERUNG

· Variante: Werkstatt geht aus abgetretenem Recht vor

Sie verweigern die Erstattung der Kosten für die neue Scheibe mit der Begründung, die sei durch unsachgemäße Arbeit beschädigt worden, was Sache der Werkstatt sei. 

Dass Sie damit ganz und gar falsch liegen, wird Ihnen ein Sachverständiger aus Ihrem Haus bestätigen können: Das Blech des Seitenteils war zum Zeitpunkt des Ausbaus der Scheibe verformt. Weil die Scheibe fest mit dem Blech verklebt ist, steht sie aufgrund der Verformung des Blechs unter Spannung. Dass sie beim Heraustrennen reißen kann, ist eine Folge davon. Es handelt sich also nicht um einen handwerklichen Fehler, sondern um ein ganz normales Risiko: Das kann gutgehen, das kann schiefgehen. Wie das bei einem Risiko nun einmal so ist.

Wir werden die Kürzung des an uns abgetretenen Schadenersatzes nicht hinnehmen und Klage erheben. Zwar werden wir dann zunächst den Vorschuss für den Gerichtsgutachter einzahlen müssen. Doch sehen wir keinerlei Risiko, dass der im Ergebnis an uns hängen bleibt. Und selbst wenn es ein minimales Restrisiko gäbe: Die sehr große Chance, auf das Urteil unseres Heimatgerichts, das wir dann regelmäßig präsentieren können, ist es uns wert.

Wir geben Ihnen nun Gelegenheit zur korrekten Regulierung bis zum … .


· Variante: Geschädigter geht anwaltlich vertreten selbst gegen den Versicherer vor

Sie verweigern die Erstattung der Kosten für die neue Scheibe mit der Begründung, die sei durch unsachgemäße Arbeit beschädigt worden, was Sache der Werkstatt sei. 

Sie übersehen, dass hier der subjektbezogene Schadenbegriff anzuwenden ist und damit das Werkstattrisiko auf Ihrer Seite liegt. Der Geschädigt hat, wenn er das Fahrzeug zur Reparatur in der Werkstatt abgegeben hat, keinen Einfluss mehr auf die Abläufe dort. Sollten Sie die These vertreten wollen, es sei laienerkennbar, dass hier ein Fall der werkvertraglichen Nachbesserung vorliege und die Mehrkosten damit als Nachbesserungskosten von der Werkstatt zu tragen seien, liegen Sie falsch.

Ein Sachverständiger aus Ihrem Haus wird Ihnen bestätigen können, ein ggf. vom Gericht bestellter Sachverständiger wird Ihnen bestätigen: Das Blech des Seitenteils war zum Zeitpunkt des Ausbaus der Scheibe verformt. Weil die Scheibe fest mit dem Blech verklebt ist, steht sie aufgrund der Verformung des Blechs unter Spannung. Dass sie beim Heraustrennen reißen kann, ist eine Folge davon. Es handelt sich also nicht um einen handwerklichen Fehler, sondern um ein ganz normales Risiko: Das kann gutgehen, das kann schiefgehen. Wie das bei einem Risiko nun einmal so ist.

Wenn das nach diesseitiger Einschätzung also kein Fall unsachgemäßer Arbeit ist, kann es denknotwendigerweise nicht laienerkennbar sein, dass es eine sei. Und selbst, wenn das hier ein Grenzfall zwischen normalem Risiko und unsachgemäßer Arbeit wäre, könnte der Laie nicht erkennen, was es nun ist.

Die Abtretung eventueller Rückforderungsansprüche gegen die Werkstatt ist Ihnen bereits angeboten. Ihr Haus muss die Abtretung nur noch annehmen.

Wir geben Ihnen nun Gelegenheit zur korrekten Regulierung bis zum … .



	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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